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RS OGH 1973/11/6 8Ob198/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1973

Norm

StVO §15 Abs2 lita

Rechtssatz

Durch die Neufassung des § 15 Abs 2 lit a StVO durch die Novelle BGBl 1964/204 wurde die Anordnung des

Rechtsüberholens auch auf den Fall des Zufahrens zum linken Fahrbahnrand ausgedehnt und überdies davon

abhängig gemacht, daß das Vorderfahrzeug links eingeordnet wurde. Durch dieses weitere Erfordernis wurde somit

der Zeitpunkt des Rechtsüberholens bis zu dem Moment des Linkseinordnens hinausgeschoben.
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